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Republikaner.

Donnerstag, den 24 September igor. Sechstes Quartal. Den 2 Vendémiaire. X.

Cantons - Organisations - Entwurf für den
Canton Zürich.

(Beschluß.)

Eine auS den BB. Wvß, Ott, Huber,
Angst, Bue hier und Wolf bestehende Minder-
hejt der Tagsatzung hat ein besonderes Minvritäts-
Votum, zu Handen der helvetischen Tagsatzung dem

Vollz. Rath eingesandt, dessen wesentlicher Inhalt
folgender ist:

» Es will die Mehrheit der Tazsatzung die in unserm

Canton auszustellenden 2 Hauptdehörden, den Can,
tonsralh und den Ve r w al t un g s r a l h, in
Absicht auf ihre Znsammensetzung gröstentheils an die

Distriktseintheilung und überhaupt an die Auswahl
eines Wahlcorps bilden < weiches bloß nach Verhältniß
der Bevölkerung, alljährlich aus dem ganzen Canton
zusammengezogen würde. Hingegen glauben wir, daß

unter billigen und schiklichen Einschränkungen, Haupt-
sächlich aber unter angemessener Oeffnung des Stadt-
bürgerrcchts für alle Cantonsdürgcr — der Stadtge-
meinve Zürich, ein Hauptantheil an Befe-
zung der 2 odecstenCanlonsbe Horden und
dadurch auch ein vorzüglicher Einfluß auf die Leitung
der innern Cantonsadministration einzuräumen wäre —
aus folgenden Gründen: 1) um der vormaligen
politischen Verhältnisse zwischen Stadt und Landschaft
willen, die aus rechtmäßigen Verträgen beruhten; 2)
weil die Stadtgemcinde an die öffentlichen Sraatsbr-
dürfmsse ausser allem Verhältnisse mehr als jeder andere

Distrikt beyträgt; ;) weil mir auf solche Weise eine

hinlängliche Anzahl rechtschaffner, einsichtsvoller und

von Jugend auf in Geschäften geübter Männer für
die Beamtungen gefunden werden kann; 4) weil dabey
eine mehrere Ersparung von Kosten herauskömmt; 5)
weil allem Anschein nach nur eine solche Cantonalein-
richlung die Stadtgemeinde vermögen könnte, dir

Hauptbcstandtheile verschiedener gemischter Armeninsti.
tute, (auf welche sie die wichtigsten Ansprüche hat)
so wie vormals und bisher der gemeinschaftlichen Nut-
zung von Stadt und Landschaft zu überlassen, —
da hingegen, ohne eine gütliche Uebereinkunft von dieser

Art, jene wichtigen Ansprüche der Stàgemeinde,
von einer mipartheyischen Behörde richterlich beseitigt
werben müßten, wodurch vermuthlich sehr wesentliche

Vortheile für den ganzen Canton, besonders aber für
hie so zahlreiche Classe der Armen und Kranken auf
der Landschaft ganz wegfallen würden; 6) weil nur
auf dem Wege einer solchen beschränkten Administra,
tionsablretung an die Stadtgemeinde, dje unentbehr.
liche Eintracht lind Harmonie zwischen derselben und
der Landschaft wiederum gepflanzt werden kann.
Am Ende „verwahren sich " — die Glieder der Min»
derheit — „auf jeden Fall, bestimmt gegen alle Schuld
<in den Nachtheilen, die nach ihrem gewissenhaften

Befinden, aus dem von der Tagsatzungsmehrhm em-
worfenen Verfassungsplan, für ihre sämtlichen Can-
tonsmitbürgcr und für die Nachwelt erwachsen müßten."

Diese Erklärung der Minderheit der Cantonstagsat-

zung ist auf 4 Seiten in 4to besonders gedrukt erschie»

nen und eben so dann zu Widerlegung derselben:

Antwort der Majorität auf die Erklä«
klärn« g weiche die Minorität in der
Tagsatzung des Cantons Zürich vor.
gelegt, und hernach zu Handen der
allgemeine» helvetischen Tagsatznng
an die Provisor. Regierung eingesandt
hat. 8- i8oi. S. 8. Unterz. Namens der

Mai. der Cantonstagsatzung: Hoz, Hub er.
Diese Antwort schließt sich mit folgenden Worten:

„ Es verwahrt sich die Majorität bestimmt auf jeden

Fall gegen alle Schuld an den Nachtheilen, die, nach

ihrem gewissenhaften Befinden, daraus entstehe», wenn
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die Minorität die Stadt ferner zu wichen Prätensionen

ermuntert, während daß eben diese Minorität gleich,
wohl das/ was der größern Classe der Sladtbürger
vormals das Wichtigste war/ nemlich ausschliessende

Handels, und Erwerbsquellen, de» Stadtbürgern gerne
entztehln laßt."

Gesetzgebender Rath, 26. August.

Fortsetzung.

(Fortsetzung des Geftzvorschlags über die Organisation
dcsj Gerichtswesens.)

z8. Um Vorschlags, und wahlfähig zu seyn, muss

man das 2 z sie Jahr Alters angetreten, und entweder

zwey Jahre lang die Stelle eines Friedensrichters oder
eines Mitglieds des Amtsgerichts, oder vier Jahre
lang die eines bloßen Gerichtsgeschwornen oder eines

ersten oder zweyten Secretairs bey einem Rechtstribu,
nal bekleidet, oder auf einer Akademie einen ganzen
Nechtscurs absolvirt oder endlich während vier Iahren
den Beruf eines auf vorher gegangene Prüfung hin
patentirien Advokaten oder NolariuS ausgeübt haben,
oder Mitglied des Senats oder eines höhern Rcchtslri-
bunals gewesen seyn.

zy. Die nach dem vierten Jahr der Einführung
gegenwärtigen Gesetzes zu dieser Stelle gewählten Bür-
ger bleiben lebenslänglich im Amt.

40. Der Amtmann wird beym Antritt seiner Stelle
durch das Appellationsgericht beeidigt.

41. Der Amtsgerichtschreiber ist sein Secretair.

4-. Es steht ihm ein absonderliches Siegel zu,
und alle von ihm ausgehenden Akten sollen mit seiner

Unterschrift und diesem Siegel versehen seyn.

4;. Er hat für die Abwart bey den Verhören einen

oder mehrere Weidcl des Amtsgerichts, und für die

Ucoermachung seiner Aufträge und Vollstreckung seiner

Befehle einen oder mehrere Polizeybediente.

44. Er führt über alle seine Verhandlunge», und

zwar über Civil, und Criminalfälle ein absonderli.

ches Protokoll.
4z. Vor seiner Verhör werden alle Proceduren in

Civilfachen die nicht nach jeden Orts Rechten auf der

Elclle entschieden werben müssen, verführt.
46. Er wird keiner Parthey das Recht eröffnen

und den Zutritt vor sein Verhör gestatten, sie könne

da nn bescheinigen, daß bereits der Versuch einer freund.

lichen Beylegung vor dem Friedensrichter vor sich ge,
gangen sey.

47. Er ist in denjenigen Civillsällen, deren streitiger
Gegenstand die Summe von fünzzig Franken nicht über-
steigt, so wie auch über Beyhändel, die keinen unmir,
teibaren Einfluß auf das Hauptgeschäft haben, absolu,
ter Richter.

48. Ave Fälle, die nicht unter seiner Competent
find, verweist er, sobald es um ein entscheidendes oder
auch um ein blos interlocutorisches Urtheil, das aber
auf den Entscheid des Hauptgeschäftes unmiltelbacen
Einfluß hat, zu thun ist, an das Amtsgerichr.

49. Er verführt von Amtswegen alle Proceduren in
Fcevelsachen.

50. Diejenigen Frevelfälle, deren Strafe eine Geld»
busse von dreyßig Franken (oder eine Gefangenschaft
von vier Tagen) nicht übersteigen, beurtheilt er map«
pellabel; alle übrigen aber, sobald solche zum Urtheil
reif sind, trägt er den: Amtsgerichte vor.

<?r. In Beziehung auf obige Funktionen steht er
unter dem Appellationsgericht, dessen kraft tragenden
Amts an ihn erlassene Austräge er zu vollstrecken hat.

?2. Er hat das Recht und die Pflicht, die ihm von-
Unterbeamtcn oder andern Personen geschehenen Anzci,
gen über begangene Verbrechen abzunehmen, die Glaub»
Würdigkeit derselben zu prüfen, ihre Wahrheit auszu»
Mitteln, zu dem Ende sowohl den Angeschuldigten als
aber astfällige Zeugen zu verhören, gegen den Ersten
Vorfübrungs. und Verhaftsbefehle zu erlassen, und
wenn hinlängliche Gründe zu einer Cnminaiklage gegen
ihn sich vorfinden, denselben den Anklagsgeschwornen
zu überliefern.

5). Bey Verhastnehmungcn wird er inner viermal
vier und zwanzig Stunden den Verhafteten entweder
loslassen, oder ihn dem Anklaggeschwornengericht über,
liefern, ober endlich das Gericht selbst über die Noth«
wendigkeit des fernern VerHafts entscheiden lassen.

54. In Beziehung auf seine Verrichtungen in Cri-
minalsachen steht er unter dem Criminalgerichts Präsi.
dent und dem Criminalgericht, deren kraft tragenden
Amts an ihn erlassene Austräge er zu vollstrecken hat.

55. Dem Amtmann liegt endlich die Sicherhetts.
Polizey ob, und sind ihm zu dem Ende alle Pvlizey.
Beamte und Bediente der Gemeinden seines Bezirks
untergeordnet; so wie er selbst in dieser Beziehung,
unter dem Regierungssiatthaltcr des Cantons steht.

56. Der Amtmann, sein Sekretair und der Weibeli
beziehen in Civil- und Frevelsachen die ihnen geordnet
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